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§ 226 IO Geregelte Märkte
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Für die Wirkungen der Erö nung eines Insolvenzverfahrens auf die Rechte und P ichten der Teilnehmer an einem

geregelten Markt und für Transaktionen im Rahmen eines geregelten Marktes im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 der

Richtlinie 2014/65/EU ist das Recht des Staates maßgebend, das für den betre enden Markt gilt bzw. das auf derartige

Transaktionen anzuwenden ist. §§ 222 und 232 werden dadurch nicht berührt.

(2) Abs. 1 steht einer Nichtigkeit, Anfechtbarkeit oder relativen Unwirksamkeit nach § 221 Abs. 2 Z 13 von Zahlungen

oder Transaktionen gemäß dem für den betreffenden Markt geltenden Recht nicht entgegen.
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